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Stadt Bitterfeld-Wolfen
Stadtrat

Beschlussantrag Nr. : 053-2023

aus öffentlicher Sitzung

Einreicher: Fraktion Pro Wolfen
Verantwortlich für die Umsetzung: Oberbürgermeister
Budget/Produkt:

Beratungsfolge

Gremium Termin J N E

Haupt- und Finanzausschuss 04.05.2023

Stadtrat 10.05.2023

Beschlussgegenstand:
Verwendung von Investitionsmitteln in den Ortsteilen

Antragsinhalt:
Der Stadtrat der Stadt Bitterfeld-Wolfen beschließt, die zusätzlichen Investitionsmittel in Höhe von
502.828,00 € anhand des Einwohnerschlüssels in den Ortschaften der Stadt Bitterfeld-Wolfen zu verwenden.

Der Stadtrat überträgt die Kompetenz der Mittelverwendung den jeweiligen Ortschaftsräten.

Pro Einwohner und Ortschaft werden 13,09 € bereitgestellt.

Bitterfeld 14.453 Einwohner 189.189,77 €
Bobbau 1.400 Einwohner 18.326,00 €
Greppin 2.187 Einwohner 28.627,83 €
Holzweißig 2.733 Einwohner 35.774,97 €
Reuden 653 Einwohner 8.547,77 €
Rödgen/Zschepkau 347 Einwohner 4.542,33 €
Thalheim 1.560 Einwohner 20.420,40 €
Wolfen 15.080 Einwohner 197.397,20 €

(Die Einwohnerzahlen sind analog der Berechnung der Brauchtumsmittel 2023.)

Begründung:

Die Stadt Bitterfeld-Wolfen erhält im Jahr 2023 zusätzlich 502.828,00 € für notwendige Investitionen.
Der Stadtrat sollte die Kompetenz der Ortschaftsräte nutzen und die Verwendung der Mittel
dementsprechend durch die Ortschaftsräte beschließen lassen.

16.03.2023



Seite 2 von 2

Grundlagen für den Beschlussantrag (Gesetze, Ordnungen, Beschlüsse):

Welche Beschlüsse wurden zu dieser Problematik bereits gefasst
(Beschlussnummer-Jahr)? keine

Welche Beschlüsse sind
a) zu ändern? keine
b) aufzuheben? keine
(Beschlussnummer-Jahr)?

Die Behindertenfreundlichkeitsprüfung entsprechend den gesetzlichen Vorgaben (EU-, Bundes- und
Landesrecht)

wurde durchgeführt
ist nicht notwendig

Welche finanziellen Auswirkungen ergeben sich:
a) Untersachkonten:
b) Maßnahmenummer (bei Investitionen):
c) Betrag in € einmalig:
d) Folgekosten in € nach Jahresscheiben:

Unterschrift der Einreicherin/des Einreichers zur
Vorlagennummer: 053-2023

Anlagen:
keine


